
Wicklungsländer ingesamt, zum anderen in 
der spezifischen Position der ehemaligen Ko
lonien. 
III. Zur Ablehnung der Konvention durch 
die westlichen Länder ist es nicht zuletzt we
gen dieser Sonderbestimmungen gekom
men. Zwar fürchteten die Industriestaaten 
nicht deren praktische Auswirkung in Fällen 
der Staatennachfolge, da die Entkolonisie
rung weitgehend beendet ist und die Kon
vention grundsätzlich nicht in die Vergangen
heit wirkt; angenommen wird jedoch, daß die 
einstigen Kolonialländer diese Vorschriften 
im Nord-Süd-Dialog heranziehen und als 
Jus cogens auslegen werden. Die westlichen 
Staaten bemühten sich daher zunächst um 
eine Konkretisierung der oben genannten 
unbestimmten Begriffe und um deren Einbet
tung in das bestehende Völkerrecht; da dies 
jedoch am Widerstand des Südens scheiter
te, schlossen sie durch ihr Abstimmungsver
halten jede allgemeine Bindungswirkung der 
neuen Regeln aus. Sie wiesen deutlich darauf 
hin, daß die Konvention, soweit sie nicht le
diglich bestehendes Völkerrecht wiedergibt, 
sondern dieses durch neue Rechtssätze fort
entwickelt, Rechtswirkung ausschließlich 
zwischen den Parteien der Konvention entfal
tet. Vor allem die Vereinigten Staaten wand
ten sich gegen den Versuch, politische For
derungen durch deren Aufnahme in eine 
Konvention durchzusetzen. Zusätzlicher 
Grund für die Ablehnung der Konvention 
durch die westlichen Länder war die fehlende 
Bindungswirkung der vorgesehenen Streit
beilegungsverfahren. 
Die Konvention tritt in Kraft, wenn 15 Ratifi-
zierungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt 
sind. Gezeichnet hat bislang als einziger 
Staat Algerien (Stand: 10. Juni 1983). 

Ursula Heinz • 

Schiedsverfahren Iran-USA: Ein Jahrhundert-
Rechtsstrelt oder Übergang zur Normalität? (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 
4/1981 S.127ff. fort.) 

I. Die wirtschaftlichen und juristischen Fol
geprobleme des als iranisches Geiseldra
ma« schon fast Geschichte gewordenen 
Konflikts zwischen dem Iran und den Verei
nigten Staaten dauern an. 
Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit 
hat sich 1981 das Internationale Schiedsge
richt konstituiert, das nach den Vereinbarun
gen von Algier (vgl. VN 4/1981 S.129) über 
alle noch strittigen gegenseitigen Forderun
gen durch bindende Schiedssprüche urteilen 
soll. 
Das Tribunal besteht aus neun Richtern, von 
denen jeweils drei von den USA und dem 
Iran entsandt werden. Von den übrigen drei 
Richtern, die jeweils den Vorsitz in den gebil
deten drei Spruchkörpern des Schiedsge
richts übernahmen, kommen zwei aus 
Schweden, einer aus Frankreich. 
Die Probleme des Schiedsgerichts sind man
nigfaltig. Das wird schon dadurch illustriert, 
daß der ursprüngliche Tagungsort des 
Schiedsgerichts, der Friedenspalast des In
ternationalen Gerichtshofs im Haag, zu klein 
wurde. Mittlerweile tritt das Tribunal in einem 
umgebauten Hotel im Haag zusammen, das 
mit intensiven Sicherheitsvorkehrungen ver
sehen und für unbestimmte Zeit angemietet 
ist. 

II. Nach dem Abkommen von Algier mußten 
binnen Jahresfrist, d.h. bis zum 19. Januar 
1982, sämtliche Ansprüche bei dem Schieds
gericht geltend gemacht sein. Zu diesem 
Zeitpunkt waren 650 Klagen anhängig, die je
weils einen Streitwert von über 250 000 US-
Dollar hatten. Etwa 2 800 Klagen mit einem 
niederen Streitwert wurden eingereicht. Das 
Schiedsgericht selbst — und das unterschei
det dieses Verfahren grundsätzlich von sei
nen Vorgängern — kann über einen gesperr
ten Fonds von ca. 1,4 Mrd Dollar verfügen; 
dieser Fonds wurde in den Vereinbarungen 
von Algier zum Zwecke der friedlichen Streit
beilegung eingerichtet. 
An diesem Punkt setzen jedoch die Schwie
rigkeiten ein. Bis zum Herbst 1982 beziffer
ten sich die amerikanischen Forderungen ge
gen iranische Schuldner auf ca. 5 Mrd Dollar, 
während die iranischen Anwälte Forderungen 
und Widerklagen in Höhe von über 35 Mrd 
Dollar gegen amerikanische Parteien erho
ben. 
Der Iran ist zwar verpflichtet, diesen Fonds 
nach Erschöpfung wieder aufzufüllen, jedoch 
sieht das Algier-Abkommen keine Sanktion 
für den Fall der Nichterfüllung vor. 
Zudem ist kaum geklärt, nach welchen 
Rechtsgrundsätzen das Tribunal vorgehen 
kann. Die Schlichtungsregeln der UN-Kom
mission für internationales Handelsrecht 
(UNCITRAL), die im Algier-Abkommen der 
Arbeit des Schiedsgerichts zugrunde gelegt 
wurden, sind für diese Materie nur bedingt 
geeignet. So mußte eine Plenarentscheidung 
des Schiedsgerichts darüber ergehen, ob die 
anlaufenden Zinsen für das Schlichtungska
pital zurück in das Kapital oder aber dem Iran 
zufließen sollten. Die Entscheidung des Ge
richts gegen den Iran hat inzwischen zur 
Folge gehabt, daß die Iraner mehr und mehr 
dazu übergehen, ihre Forderungen durch bri
tische und sogar durch amerikanischen An
wälte vertreten zu lassen. 
Das größte Problem ist jedoch die Zeitdauer 
dieser Entscheidungen. Ein US-Anwalt ver
glich die Situation vor dem Schiedsgericht 
mit der Lage, die nach der kubanischen Re
volution von 1959 eintrat: »Die Klagen gegen 
die kubanische Regierung sind zum Teil noch 
heute (vor US-Gerichten) anhängig.« Ein 
weiterer Experte wies darauf hin, daß mit 
einer Verfahrensdauer von 20 bis 30 Jahren 
gerechnet werden müsse, falls die 2 800 klei
neren Fälle nicht vergleichsweise beigelegt 
werden können. 
Indessen liegt in der zunehmenden Bereit
schaft amerikanischer Unternehmen, alte 
Forderungen gegen ihre iranischen Schuld
ner als Verluste abzuschreiben, auch eine 
Chance für das Schiedsgericht: Bei Ver
gleichsverhandlungen vor dem Tribunal ist 
schon über neue Geschäftsabschlüsse zwi
schen den Parteien verhandelt worden. 

Peter H. Rabe • 

Verschiedenes 

Gastland: Konservative Kritik an der Weltorgani
sation — Zu wenige Amerikaner im Dienst der 
Vereinten Nationen? — Zahlenspiele (27) 

I. Die >Heritage Foundation in Washington, 
1974 gegründet, machte kurz nach dem 
Amtsantritt des Präsidenten Ronald Reagan 
mit einem zwanzigbändigen, 3 000 Seiten 
umfassenden >Entwurf für die Bildung einer 

konservativen Regierung< von sich reden 
und gilt seither als rechtskonservative 
>Denkfabrik< mit beträchtlichem Einfluß auf 
die gegenwärtige amerikanische Administra
tion. Neben zwei Broschüren über die ILO 
(1982) und die UNCTAD (»eine Organisation, 
die ihre Aufgabe verrät«; 1983) hat sie eine 
ganze Reihe von kleineren >United Nations 
Assessment Project Studies< veröffentlicht, 
so am 20. April 1983 über >UN-Friedenswah-
rung: ein hohles Mandat«. Die auflagenstärk
ste amerikanische Zeitung >The Wall Street 
Journal« griff diese Schrift in einem Kommen
tar auf und provozierte damit einen Leser
brief des für die UN-Friedenstruppen zustän
digen Untergeneralsekretärs, des Briten 
Brian Urquhart, eines der dienstältesten und 
angesehensten UN-Beamten, der schreibt, 
diese >Analyse< sei so voller faktischer Irrtü
mer und vorgefaßter Meinungen, daß sie 
nicht ernst genommen werden könne. Die 
>Heritage Foundation« widme sich seit lan
gem einem Angriff auf die Vereinten Natio
nen. 
Ernst zu nehmen sind jedenfalls die publizi-
sitschen Wirkungen der Stiftung, die sich auf 
ein >Erbe< beruft. So griff das renommierte 
Nachrichtenmagazin >U.S. News &. World Re
port« sogleich eine Studie von Juliana Geran 
Pilon über Amerikaner in den Vereinten Na
tionen: Eine gefährdete Spezies« auf und gab 
dem eigenen Artikel die Überschrift: >Die 
Vereinten Nationen: Ein Land von Milch und 
Honig für Bürokraten«. 
II. Das Hauptargument der Pilon-Studie: 
Obwohl die USA ein Viertel des UN-Haus
halts bestreiten, bestehe nur ein Sechstel 
des Sekretariats-Personals aus Amerikanern, 
und ihr Anteil schrumpfe noch: Im höheren 
Dienst sei das amerikanische Kontingent von 
14,6 Prozent im Jahre 1972 auf gegenwärtig 
12,6 Prozent zurückgegangen. »Dies bedeu
tet, daß die USA einem doppelten Handikap 
in den Vereinten Nationen gegenüberstehen: 
Fast ständig in der Generalversammlung und 
in nahezu jeder UN-Institution überstimmt, 
sind die USA auch hinreichender Kontrolle 
der Verwaltungs- und Planungsposten be
raubt, um die antiamerikanischen und anti
westlichen Erklärungen und Resolutionen 
der Vereinten Nationen auszugleichen.« 
In der UNIDO zum Beispiel sei der amerikani
sche Anteil an geographischer Verteilung un
terliegenden Positionen (vgl. Dieter Gothel, 
Zwischen Eignung und Proporz. Die natio
nale Repräsentation im Sekretariat der Ver
einten Nationen, VN 2/1983 S.47ff.) von 17,93 
Prozent 1972 auf 11,21 Prozent 1982 gesun
ken, bei Führungspositionen (D-1 und dar
über) sogar von 12,5 auf 3,12 Prozent. In 
WHO und UNESCO machten Amerikaner nur 
11,83 Prozent der Mitarbeiter aus (bzw. 8,59 
Prozent im höheren Dienst), in der FAO nur 
8,02 Prozent und in der ILO 6,41 Prozent. 
Das Kinderhilfswerk (UNICEF) mit 17 und das 
Entwicklungsprogramm (UNDP) mit 19 Pro
zent Amerikanern in Leitungspositionen hat 
die Heritage-Studie freilich verschwiegen. 
Sie zitiert »Beobachter, leitende Sekreta
riatsbeamte, Mitglieder der amerikanischen 
UN-Mission und Parlamentarier sowie den 
Rechnungshof des Kongresses« mit der Kla
ge, das US-Außenministerium habe den poli
tischen Empfindlichkeiten der UN-Personal
politik wenig Aufmerksamkeit gewidmet. 
Auch andere Staaten seien im UN-Sekretariat 
unterrepräsentiert: besonders Japan, Israel 
und die Bundesrepublik Deutschland. Der 
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Untergeneralsekretär für politische und 
Generalversammlungs-Angelegenheiten sei 
zwar stets ein Amerikaner gewesen, doch an
ders als zu Zeiten von Ralph Bunche habe 
dieses Amt (seit 1976 von dem Amerikaner 
William Buffum versehen) beträchtlich an Ge
wicht verloren. 
Direktor Jay Long, Amerikaner und rang
höchster Mitarbeiter Buffums, widersprach in 
der >New York Times<: »Ich teile die Ansicht 
nicht, daß der Einfluß von Amerikanern im 
Sekretariat abgenommen hat. Man kann nicht 
von einer Liste ablesen, wer wen beeinflußt 
oder wer das Ohr des Generalsekretärs hat. 
Einige seiner nächsten Berater sind Amerika
ner, und dasselbe kann nicht gesagt werden 
von — wie soll ich sie nennen — denen von 
der anderen Feldpostnummer.« Der Ameri
kaner Bradford Morse, Administrator des 
UNDP und ehemaliger Kongreßabgeordne
ter, erklärte: »Es geht nicht um amerikani
schen Einfluß, sondern um den Einfluß ein
zelner amerikanischer Beamter, die als inter
nationale Bedienstete nach den Regeln der 
UN-Charta arbeiten.« 
Die Verfasserin der Studie bedauert, daß das 
hohe berufliche Ansehen amerikanischer 
UN-Beamter sich nicht in politischen Einfluß 
der amerikanischen Regierung umsetze, weil 
sie sich an den Artikel 100 der Charta halten, 
wonach sich jedes Mitglied der Vereinten Na
tionen verpflichtet hat, »den ausschließlich 
internationalen Charakter der Verantwortung 
des Generalsekretärs und der sonstigen Be
diensteten zu achten und nicht zu versu
chen, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufga
ben zu beeinflussen«. Dies ist nach Pilons 
Meinung, die meist in indirekte Zitate von 
»Spitzenbeamten der US-Mission bei den 
Vereinten Nationen« oder eines »europäi
schen Mitglieds« gekleidet wird, naiv, ideali
stisch, und müßte realistischer werden. Sie 

beruft sich auf den >abgesprungenen< ehe
maligen sowjetischen Untergeneralsekretär 
Schewtschenko, der ein Bewußtsein der >ln-
ternationalität< bei amerikanischen UN-Be
amten festgestellt habe, die zögerten, mit 
amerikanischen Regierungsbeamten zusam
menzuarbeiten, nicht einmal mit denen der 
amerikanischen UN-Botschaft, während er 
selbst, wie allgemein bekannt, in täglichem 
Kontakt mit der sowjetischen UN-Mission 
gestanden habe. 
Die Einschränkung durch die Charta scheine 
am strengsten von Amerikanern beachtet zu 
werden. »Ein Beamter der US-Botschaft be
merkt ironisch, er erhalte ungefragt nützliche 
Informationen häufiger von Sekretariatsbe
amten aus anderen westlichen Nationen als 
von Amerikanern.« Eine Amerikanerin aus 
dem Sekretariat, Sally Shelley, wird nament
lich zitiert: »Ich arbeite seit 26 Jahren für die 
UN; ich bin völlig der Organisation verpflich
tet«, während ein ungenannter »hoher Be
amter in der US-Botschaft« sagt: »Manchmal 
denke ich, die freie Welt wäre besser dran, 
wenn wir einige gute Westeuropäer anstelle 
von Amerikanern in den Vereinten Nationen 
und den Sonderorganisationen hätten.« 
III. Empfehlungen der Studie: Das US-Außen
ministerium sollte mehr auf die Qualität der 
Amerikaner achten, die es als UN-Personal 
empfiehlt; die USA sollten Beiträge an Son
derorganisationen kürzen, die US-Personal 
nicht in »wünschenswertem Maß« verstär
ken; der Kongreß sollte vom Außenminister 
jährlich Bericht über einen »aggressiveren 
Plan« für verbesserte Beteiligung anfordern; 
der Kongreß sollte eine Studie der UN-Per
sonalpolitik veranlassen, um festzustellen, 
daß »die massive Finanzierung von UN-Per
sonal effektiv, effizient und im amerikani
schen Interesse genutzt wird«. 
Ohne den Anlaß dieser Veröffentlichung aus 

der >Heritage Foundation zu nennen, hat die 
Hauptabteilung Information der UNO auf die 
Kritik an Finanzen, Gehältern, Zulagen und 
Personalpolitik des UN-Sekretariats reagiert. 
Sie führt unter anderem aus, das reguläre 
Budget der Vereinten Nationen sei von 1978 
bis 1981 um 37 Prozent gestiegen. Die US-
Regierung habe im selben Zeitraum ihre Aus
gaben um rund 50 Prozent vermehrt, Italien 
sogar um 91 Prozent. Wie der schwedische 
UN-Botschafter festgestellt habe, sei in ame
rikanischen Supermärkten für Hunde- und 
Katzenfutter 1979 mehr als sechsmal so viel 
ausgegeben worden wie die Vereinten Natio
nen kosteten, die soviel verbrauchten, wie 
für sieben neue strategische Bomber bezahlt 
werde. 
Die auf die USA entfallenden Beiträge zum 
UN-Budget hätten etwas mit dem Pro-Kopf-
Einkommen der jeweiligen Mitgliedstaaten zu 
tun und seien auf maximal 25 Prozent be
grenzt worden. Der Anteil der Vereinigten 
Staaten am gesamten Bruttosozialprodukt 
der Welt betrage nämlich mehr als 35 Pro
zent (1980) — der Beitrag der USA zum 
Haushalt der Vereinten Nationen sei also 
nicht so groß wie ihr Anteil am Reichtum der 
Welt. 
Es hat allerdings nicht lange gedauert, bis 
diese Aussage revidiert wurde. Nunmehr 
heißt es, am gesamten Bruttosozialprodukt 
der Welt 1980 in festen Preisen von 1975, 
einschließlich Gütern, aber ausschließlich 
Dienstleistungen, seien die USA mit (nur) 
rund 22 Prozent beteiligt: »Nach der Formel 
für die Kalkulation der UN-Beiträge würde 
der auf die USA entfallende Anteil« sogar 
noch »höher sein als die gegenwärtig ange
setzten 25 Prozent.« 
Offensichtlich hat hier jemand mit Erfolg pro
testiert und Einfluß ausgeübt. 

Ansgar Skriver • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Irak-Iran, Nahost, Tschad, Nicaragua, Ost-Timor, Falklandinseln (Malwinen) 

Irak-Iran 

SICHERHEITSRAT — Erklärung des Präsi
denten des Sicherheitsrats am 21.Februar 
1983 (UN-Doc. S/15616) 
Der Sicherheitsrat trat am 21. Februar 1983 
zu informellen Konsultationen zusammen, 
um sich mit der jüngsten Eskalation des 
Konflikts zwischen dem Irak und Iran zu 
befassen. 
Die Mitglieder des Rates geben ihrer tiefen 
Sorge über den Ernst der Lage zwischen 
dem Irak und Iran Ausdruck, die eine ernste 
Gefahr für den Weltfrieden und die interna
tionale Sicherheit darstellt, sowie über die 
Tatsache, daß die Resolutionen 479(1980), 
514(1982) und 522(1982) bisher noch nicht 
verwirklicht worden sind. 
Die Mitglieder des Rates bitten alle Betei
ligten erneut eindringlich, sich von den Ver
pflichtungen leiten zu lasser, die die Mit
gliedstaaten mit der Charta eingegangen 
sind: ihre internationalen Streitigkeiten 
durch friedliche Mittel so beizulegen, daß 
der Weltfrieden, die internationale Sicher
heit und die Gerechtigkeit nicht ge r ährdet 
werden, und in ihren internationalen Bezie

hungen jede gegen die territoriale Integrität 
oder die politische Unabhängigkeit eines 
Staates gerichtete Androhung oder Anwen
dung von Gewalt zu unterlassen. 
Die Mitglieder des Rates äußern ihre tiefe 
Besorgnis über das Fortdauern und die Es
kalation des Konflikts und beklagen die da
durch verursachten schweren Verluste an 
Menschenleben und beträchtlichen Sach
schäden. Sie erklären erneut, daß die frühe
ren, vom Rat einstimmig verabschiedeten 
Resolutionen zu diesem Thema verwirklicht 
werden müssen. 
Die Ratsmitglieder fordern erneut eindring
lich eine sofortige Feuereinstellung und die 
Beendigung aller militärischen Operationen 
sowie den Rückzug der Streitkräfte an die 
ir'ernational anerkannten Grenzen, damit 
im Einklang mit den Grundsätzen der 
Charta eine friedliche Regelung gefunden 
werden kann. 
Der Rat bleibt mit dieser Frage befaßt und 
bittet alle Mitgliedstaaten eindringlich, mit 
allen Kräften an der Wiederherstellung des 
Friedens und der Sicherheit in der Region 
mitzuwirken. 
Die Mitglieder des Rates ersuchen den Ge
neralsekretär, in Konsultationen mit den 

beteiligten Parteien seine Bemühungen zur 
Herbeiführung einer friedlichen Lösung 
fortzusetzen und den Rat darüber auf dem 
laufenden zu halten. 

Nahost 
GENERALVERSAMMLUNG — Gegen

stand: Die Lage im Nahen Osten. — Re
solution 37/123D vom 16.Dezember 1982 

Die Generalversammlung, 
— unter Hinweis auf ihre Resolution 95 (I) 

vom 11. Dezember 1946, 
— ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 

96 (I) vom ll.Dezember 1946, in der sie 
u.a. feststellte, daß Völkermord ein Ver
brechen nach dem Völkerrecht ist, das 
die zivilisierte Welt verurteilt und für 
dessen Begehung Haupttäter und Mit
helfer, seien es Privatpersonen, Beamte 
oder Politiker, zu bestrafen sind, gleich
gültig ob das Verbrechen aus religiösen, 
rassischen, politischen oder anderen 
Gründen begangen wurde, 

— unter Bezugnahme auf die Bestimmun
gen der von der Generalversammlung 
am 9.Dezember 1948 verabschiedeten 
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